Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Jugend in M-V
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Geschäftsstelle der AEJ M-V

im Amt für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Bischofstraße 4, 19055 Schwerin

( 0385/59038-0, Fax: 0385/557 419 5.
e Mail: l.valentin@evjume.de

Arbeitshilfe der AEJ M-V zur Beantragung von Landesfördermitteln

für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

	LJP
	Das Land MV fördert
	Anträge / Verwendungsnachweise
	Förderumfang
	Hinweise

	1
	die Weiterentwicklung der Jugendarbeit, Jugendsozial-arbeit, den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz, 

und die Medienkompetenz 
	Das Antragsformular muss spätestens 4 Monate vor Beginn der Geschäftstelle der AEJ M-V vorliegen.

Der einfache Verwendungsnachweis muss spätestens am 31.Januar des Folgejahres der Geschäftsstelle vorliegen.

Innerhalb von zwei Monaten nach Beendigung der Maßnahme hat der Zuwendungsempfänger über Ergebnisse und den Verlauf im Gesamtver-wendungsnachweis zu berichten.
	( Projekte mit ausschließlich regionalem

   Bezug: bis zu 80% der förderfähigen Ge-

   samtausgaben im 1. Jahr, bis zu 70% im 2. 

   und weniger als 50% im 3. Jahr

( Überregionale Projekte:

   80% der Gesamtausgaben im 1. & 2. Jahr 

   und bis zu 60% im 3. Jahr

( Medienkompetenz: 

   1/3 der förderfähigen Gesamtausgaben, 

   höchstens jedoch 2.500,-  €

( Zuwendung für Großveranstaltungen 

   beträgt  höchstens 7.500,-  €, mindestens 

   jedoch 500,00  €
	( die Maßnahme darf nicht vor Bewilligung 
   begonnen werden

( Projekte sollen in MV mit Kindern und 

   Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 

   26 durchgeführt werden

( überregionale Maßnahmen sind dann 

   anzunehmen, wenn mindestens sechs 

   Gebietskörperschaften direkt betroffen 

   sind

	3
	die Jugenderholung in den Ferienzeiten
	Zuwendungsanträge sind spätestens

· für die Herbstferien bis 15.07.

· für die Winterferien bis 15.10.

· für die Sommerferien bis 15.02.

der Geschäftstelle zu zusenden.

Die Gesamtausgaben müssen spätestens einen Monat nach Beendigung der Geschäftsstelle nachgewiesen werden.
	( pro Tag und Teilnehmer bis zu 2,50  €, dabei 

   gelten An- und Abreisetag als ein Tag

( pro Tag und Teilnehmer bis zu 5,00  € für 

   Leiter und Betreuer 

( der Betreuerschlüssel soll 1:10 betragen
	( dem Bewilligungsantrag ist eine Verpflich-

   tungserklärung zu Qualitätsstandards zur 

   Durchführung beizufügen

( Teilnehmer müssen ihren Wohnsitz in MV 

   haben und sollen nicht jünger als 7 und 

   nicht älter als 18 Jahre alt sein

( die Maßnahmen dürfen nicht weniger als 

   5 und nicht länger als 21 Tage dauern

	4
	die internationale Jugendarbeit 
	Antrag auf Zuwendung muss spätestens 4 Monate vor Beginn der AEJ- Geschäftsstelle vorliegen.

Die Gesamtausgaben sind spätestens zwei Monate nach Beendigung der AEJ- Geschäftsstelle nachzuweisen.


	( Begegnungen bis 14 Tage im Ausland für bis

   zu 40 Teilnehmer werden mit einem Fahrt
   kostenzuschuss gefördert (siehe Fahrtkos-

   tentabelle des BMFSFJ)

( Begegnungen in MV bis 14 Tage kann für bis 
   zu 40 ausländische Teilnehmer bis zu 7,50 € 

   pro Tag und Teilnehmer gewährt werden

( die Förderung beträgt bis zu 50 % der 

  Gesamtausgaben, maximal jedoch 7.500,00 €
	( mit der Maßnahme darf nicht vor Bewilli-

   gung begonnen werden

( Zuwendungshöhe mindestens 500,00  €

( Teilnehmer müssen ihren Wohnsitz in MV 

   haben und sollen nicht jünger als 10 und 

   nicht älter als 26 Jahre alt sein

( die Maßnahmen dürfen nicht länger als 

   14 Tage dauern

	5
	die Arbeit der Jugendverbände
	Die Jahresübersicht zu den geplanten Jugendbildungsseminare und 

Schulungen Ehrenamtlicher muss bis zum 20.September des Vorjahres der Geschäftstelle vorliegen. 

Die Einzelanträge sind spätestens bis zum 01.12. des Vorjahres bei der AEJ MV einzusenden (mit Konzeption der Bildungsarbeit.
	Förderung erfolgt im Wege eines Zuwendungsvertrages basierend auf den Telnehmertagen und Projekthaushalten des Bewilligungszeitraumes.
	( Träger müssen sich mit mindestens 20% 

   an den Gesamtausgaben mit Eigenmitteln

   beteiligen

( Maßnahmen sollen nicht weniger als 8 

und nicht mehr als 40 Teilnehmer umfassen 

( Maßnahmen sollen nicht länger als 6 

   Tage dauern und müssen einen Bil-

   dungsanteil von mindestens 6 Stunden 

   beinhalten

	6
	Investitionen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendbildung, sowie der Kindererholung
	Nach Rücksprache mit der Geschäftsstelle der AEJ M-V ist der Antrag bei dem örtlich zuständigen Jugendamt einzureichen, nach Vorprüfung leitet das Jugendamt den Antrag an die oberste Landesjugendbehörde in M-V weiter.

Der Zuwendungsempfänger hat bis zum Ablauf der von der Bewilligungsbehörde gesetzten Frist einen baufachlich geprüften Verwendungsnachweis vorzulegen.
	Zuwendung kann in Höhe von bis zu 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt werden. 
	( die geförderten Einrichtungen unterliegen einer

   zeitlichen Zweckbindung 

 ( bis 15.000,00  €     3 Jahre

 ( über 15.000,00  €   5 Jahre

 ( über 25.000,00  €  10 Jahre


Alle Anträge und Verwendungsnachweise müssen innerhalb der genannten Fristen der AEJ- Geschäftsstelle vorliegen, die notwendigen Antragsformulare stehen zum download bereit, oder werden auf Anfrage zugesandt. 

Bei weiteren Fragen steht Ihnen die Geschäftsstelle gern zur Verfügung.

Vorstandsvorsitzender: Roland v. Engelhardt, ( 0385/590 38-0       Geschäftsführer: Laas Valentin ( 0385/590 38-107


Mitgliedsverbände: Evangelische Jugend Mecklenburg, Evangelische Jugend Pommern, Jugendverband ‘Entschieden für Christus’ Mecklenburg,


Jugendverband ‘Entschieden für Christus’ Vorpommern, Evang. methodistische Jugend M-V, CVJM Brückenschlag Nord-Ost e.V.,


Verein Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder M-V, Jugend der Freien ev. Gemeinden in M-V, Johanniter Jugend M-V


assoziierter Verband: Gemeindejugendwerk M-V





